
7-5 

Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  

mit Winterdienst) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 

 
§ 1 Allgemeines 
 
§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht auf die 
 Grundstückseigentümer 
 
§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflicht 
 
§ 4 Begriff des Grundstücks 
 
§ 5 Benutzungsgebühren 
 
§ 6 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
§ 7 Gebührenpflichtige 
 
§ 8 Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 
 
§ 9 Ordnungswidrigkeit 
 
§ 10 Billigkeitsmaßnahmen 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 



7-5/1 

Satzung  
über die Straßenreinigung und die Erhebung von 

Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  

mit Winterdienst)  
vom 18.12.1986  

in der Fassung der 12. Änderungssatzung  
vom 20.12.2023 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen 

Verkehr gewidmeten Straßen und Plätze (öffentliche 
Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei 
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur 
der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die 
Reinigung nicht nach § 2 den Grundstückseigentümern 
übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die 
Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn 
behören auch Radwege, Sicherheitsstreifen, Parkstreifen 
und Haltestellenbuchten; Gehwege sind selbständige 
Gehwege sowie alle Straßenteile, die erkennbar von der 
Fahrbahn abgesetzt sind und deren Benutzung durch 
Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. 

 
(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese um-

fasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen 
und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, 
Fußgängerüberwege und gefährliche Stellen auf den 
Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte. 

 
(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt 

an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
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§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf 

die Grundstückseigentümer 
 
(1) Die Reinigung aller Gehwege innerhalb der geschlossenen 

Ortslagen obliegt den Eigentümern der an die Straße 
angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke. 

 
(2) Die Reinigung der Fahrbahnen, ohne Winterdienst, wird 

ebenfalls den Eigentümern der an sie angrenzenden und 
durch sie erschlossenen Grundstücke (§ 4) auferlegt. Sind 
die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reini-
gungspflichtig (§ 4 Abs. 2), so erstreckt sich die Reinigung 
nur bis zur Straßenmitte. 

 
(3) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch 

schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit deren 
Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle 
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversiche-
rung nachgewiesen wird, die Zustimmung ist jederzeit wi-
derruflich und nur so lange wirksam, wie die Haftpflicht-
versicherung besteht. 

 
(4) Die Übertragung der Reinigungspflicht auf Grundstücksei-

gentümer bezieht sich nicht auf Haltestellenbuchten für 
öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse. 
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§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege ist ent-

sprechend dem Grad der Verschmutzung regelmäßig vor-
zunehmen, mindestens jedoch einmal vierteljährlich und 
zwar in der Zeit vom 01.04. – 30.09. bis spätestens 20.00 
Uhr und in der Zeit vom 01.10. – 31.03. bis spätestens 17.00 
Uhr. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. 
Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich zu entfernen. 

 
(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr er-

forderlichen Breite von Schnee freizuhalten. Bei Eis- und 
Schneeglätte sind die Gehwege sowie die für den Fuß-
gängerverkehr notwendigen Übergänge auf den Fahrbahnen 
mit abstumpfenden oder auftauenden Stoffen zu bestreuen. 
In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee 
und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung 
des Schneefalles bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu 
beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und 
entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz 
bestreut, salzhaltiger Schnee darf auf ihnen nicht abgelagert 
werden. 

 
(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel und Schul-

busse müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und 
bei Glätte bestreut werden, dass ein möglichst gefahrloser 
Zu- und Abgang gewährleistet ist. 
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(4) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil 
des Gehweges oder – wo dies nicht möglich ist – auf dem 
Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fuß-
gängerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar 
gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee 
freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht 
auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden. 

 
(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ver-

pflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verunrei-
nigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 2 
Verpflichteten nicht von seiner Reinigungspflicht. 

 
 

§ 4 
Begriff des Grundstücks 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der 

Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
(2) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine wirt-

schaftliche oder verkehrliche Nutzung durch die Straße, 
insbesondere durch einen Zugang oder eine Zufahrt, 
möglich ist. Das gilt in der Regel auch, wenn das Grundstück 
durch Anlagen wie Gräber, Böschungen, Grünanlagen, 
Mauern oder in ähnlicher Weise von der Straße getrennt ist. 
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§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Winterreini-
gung der Fahrbahnen Benutzungsgebühren nach § 5 Abs. 2 KAG 
in Verbindung mit § 3 StrReinG NW. Den Kostenanteil, der auf 
das allgemeine öffentliche Interesse an die Straßenreinigung so-
wie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für 
die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Gemeinde. 
 
 

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücks-

seite entlang der Straße, durch die das Grundstück er-
schlossen ist (Frontlänge), und die Zahl der Reinigungen. 
Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht 
oder nicht mit der gesamten der Straße zugewandten 
Grundstücksseite an diese Straße, so wird an Stelle der 
Frontlänge bzw. zusätzlich zur Frontlänge die der Straße 
zugewandte Grundstücksseite zugrunde gelegt. Als der 
Straße zugewandt im Sinne des Satzes 2 gilt eine Grund-
stücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von 
weniger als 45° zur Straße verläuft. 

 
(2) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, 

so werden die Grundstücksseiten an den Straßen zugrunde 
gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder verkehrliche 
Nutzung des Grundstücks möglich ist (§ 4 Abs. 2); bei 
abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird 
der Schnittpunkt der geraden Verlängerung der Grund-
stücksgrenzen zugrunde gelegt. 
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(3) Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 werden Bruchteile eines Meters bis zu 50 cm 
einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 

 
(4) Für die Winterreinigung der Fahrbahnen, die die Gemeinde 

durchführt, werden Benutzungsgebühren erhoben. Sie be-
tragen je Meter Grundstücksseite (Abs. 1-3) 
in Reinigungsklasse W 1 0,50 € und 
In Reinigungsklasse W 2 0,25 €. 
 

(5) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem anliegenden 
Straßenverzeichnis. 

 
 

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen 

Grundstückes. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamt-
schuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer 

vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem 
Monat der Rechtsänderung folgt. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der 

Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu 
dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder 
zu überprüfen. 

 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, 

der auf den Beginn der Reinigung der Straße folgt. Sie er-
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lischt mit dem Ende des Monats, mit dem die Reinigung 
eingestellt wird.  

 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, 

so mindert oder erhöht sich die Benutzungsgebühr vom 
Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. Falls die 
Reinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen 
Monat eingestellt oder für weniger als drei Monate ein-
geschränkt werden muss, besteht kein Anspruch auf 
Gebührenminderung. 

 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Zugang des 

Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen 
Abgaben angefordert werden.  

 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 5 StrReinG NW handelt, wer sei-
ner Reinigungspflicht gemäß §§ 2 und 3 nicht nachkommt. 
 
 

§ 10 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Für Billigkeitsmaßnahmen gelten die §§ 127 bis 131 Abs.1 Satz 1 
der Reichsabgabenordnung in Verbindung mit § 12 Nr. 3 Buch-
stabe c KAG sinngemäß. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
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Anlage 
 
Straßenverzeichnis gem. § 6 Absatz 5 der Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung mit Winterdienst) der Gemeinde Gangelt 
 
Reinigungsklasse W 1 
 
Altenburgstraße, Am Bahnhof, Am Bongert, Am Damm, Am 
Freibad, Am Krümmelbach, Am Steg, An der Venn, Bachstraße, 
Bahnhofstraße, Brauereistraße, Broichhoven, Brökerstraße, 
Bruchstraße, Bundesstraße, Burgstraße, Buscherheide, 
Dorfstraße, Einhardstraße, Endenerstraße, Fasanenstraße, 
Frankenstraße, Franz-Savels-Straße, Freihof, Gangelter Straße, 
Ganterheide, Gaterstraße, Geilenkirchener Straße, Großer Pley, 
Hanxler Straße, Hauptstraße, Heidweg, Heinrich-Josef-Otten-
Straße, Heinsberger  Straße, Hochstraße, Hoferstraße, Hoferweg, 
Im Erlenbruch, Im Heggen, Im Kamp, Im Unkelsfeld, Im Winkel, 
Johann-Conen-Straße, Kirchberg, Kreuzstraße, Kritzraedtstraße, 
Lambert-Schlun-Weg, Lohausstraße, Luisenring, Maarstraße, 
Magdalenastraße, Markt, Maternusstraße, Mercator Straße, 
Mittelstraße, Mühlenstraße, Mühlenweg, Nachbarheid, 
Niederbuscher Weg, Oberstraße, Palz, Paulssträßchen, Peter-
Staas-Straße, Philippenkuhle, Pilsstraße, Quellstraße, 
Raiffeisenstraße, Rodebachstraße, Römerstraße, Schinvelder 
Straße, Schulstraße, Schützengraben, Schützenstraße, 
Selfkantstraße, Sittarder Hecke, Sittarder Straße, Starzend, 
Vinteln, von-Lieck-Straße, Waldfeuchter Straße, Wallstraße, 
Ziegeleistraße, Zum Wirtsberg, Zur Mohrenmühle 

 
 
Reinigungsklasse W 2 
 
Alle in der Reinigungsklasse W 1 nicht aufgeführten Straßen 
gehören zur Reinigungs- 
klasse W 2. 
 
 


